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Die 2te Kammer der Nbgeordneten Badeng hat auf
die Petitionen mehrerer Iſraeliten um Gleichſtellung
mit den chriſtlichen Staats - Bürgern beſchloſſen ,

„ dieſer Petition vorerſt noch keine Folge zu

„ geben , und den beſtehenden Rechtszuſtand der

„ Iſraeliten weder zu deren Vortheil noch zu deren

„ Nachtheil abzuändern ; dagegen aber die Regie —

„ rung zu bitten , eine Verſammlung der Abgeord —

meten der Iſraeliten des Landes zu veranlaſſen ,

„ und ihr diejenigen Vorlagen zu machen , welche

„ die Regierung ſelbſt für zweckmäßig findet , um

„ die der weitern Civiliſation der Ifraeliten und

„ ihrer Gleichſtellung mit den Chriſten entgegen —

„ ſtehenden Hinderniſſe nach Thunlichkeit zu beſei⸗

„ tigen . “

Hierdurch ſind die Iſraeliten , bis eine Aenderung
beliebt werden wird , ganz auf den ältern Rechtszuſtand

verwieſen , und ſo ergiebt ſich hieraus von ſelbſt die

Notwendigkeit , jene ältern Rechtsverhältniſſe in Unter —

ſuchung zu ziehen , was denn auch der Zweck a vor⸗

liegenden Schrift iſt .

Für die richtige Behandlung dieſes Gegenſtandes
und zur Erleichterung der icht ſcheint es mir nun
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aber von der höchſten Bedeutung , daß man die Rechts⸗

Verhältniſſe , wie ſie ſich ſchon vor 1815 geſtaltet hat —

ten , ſcharf ſondre von den Veränderungen , die nachher

eintraten , und dies zwar um deswillen , weil Art . 16

der deutſchen Bundesakte — bekanntlich im Jahr 1815

erlaſſen , — den Iſraeliten Deutſchlands den zu dieſer

Zeit beſtehenden Rechtszuſtand garantirte .
Wir werden demnach in dieſem erſten Abſchnitt die

Fortbildung der ſtaatsbürgerlichen , gemeindebürgerlichen
und civilrechtlichen Verhältniſſe der Ifraeliten Badens

vom Anfang dieſes Jahrhunderts an bis zum Jahre
1815 verfolgen .

Anmerkung . Der Rechtszuſtand der Ifraeliten
Badens im vorigen Jahrhundert iſt ſehr fleißig und

ausführlich dargeſtellt von Holzmann in dem Magazin
von und für Baden . Carlsruhe 1802 , IL Band, 72 ;
II . Band , ©. 34 ,

Erster Abschnitt .
L Von den ſtaatsbuͤrgerlichen Rechten .

§. 2.

K arl Friedrich , dem edlen Vater unſers jezt regieren —
den Fürſten , verdanken die Iſraeliten Badens ihre wür —

digere Stellung , die erſte Anerkennung ihrer Menſchen⸗
Rechte . Schon in dem erſten Conſtitutions - Edikte vom

Jahr 1807 ſtellte er den Grundſaz auf :

„ Jeder Menſch , weſſen Glaubens er auch ſey ,
„ kann Staatsbürgerrecht genießen, “

und im Jahr 1808 ſehen wir ihn dieſes auf
die Iſraeliten Badens anwenden .
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